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Beschluss 

 
über die Beauftragung des Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit  

im Gesundheitswesen 
 
 

vom 19. Dezember 2006 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss in der Besetzung nach § 91 Abs. 2 SGB V hat 
in seiner Sitzung am 19. Dezember 2006 beschlossen, das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen wie folgt zu beauftragen: 
 
„Bewertung des Nutzens und der medizinischen Notwendigkeit der 
Früherkennungsuntersuchung auf umschriebene Entwicklungsstörungen des 
Sprechens und der Sprache“. 
 
 
Düsseldorf, 19. Dezember 2006 
 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Der Vorsitzende 

 
 
 

Hess 


